
HERZLICH 
WILLKOMMEN!

Landessektionssitzung
Modellflugsport 2023

Oberpullendorf, am 25.11.2023



1) Begrüßung
2) Berichte aus den Vereinen mit Vorschau auf 2024
3) Bericht LSL

Pause
4) ONF Manfred LEX – Wettbewerbe
5) Präsentation Transpondererkennungssystem (ADS-B Flight Tracker App) 

durch Helmut Danksagmüller (FMC Seeadler)
6) ((AntrAnträägege))
7) Nominierung LSL
8) Allfälliges

Tagesordnung



In den letzten Wochen haben sich die Ereignisse überschlagen. Christian Faymann 
Vizepräsident (VP),  Peter Zarfl Bundessektionsleiter (BSL) und Wolfgang Schober 
(Fachgruppe Technik und Recht) legten all ihre Funktionen mit Wirksamkeit vom 
30. September 2023 zurück.

Gedanken zu Beginn

Nach jahrelanger Kritik an ihrer Arbeit und persönlichen Untergriffen war es lt. 
ihrem E-Mail vom 16. August 2023 an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. 

Diese neue Situation ist für mich sehr bedauerlich. Ich danke 
Christian, Peter und Wolfgang für die über viele Jahre geleistete 

Arbeit und ihr unermüdliches Engagement, ohne die wir 
Modellflieger und Sektion Modellflugsport nicht wären, 

wo wir heute sind!



Wer arbeitet und Entscheidungen treffen muss, trifft nicht immer voll ins 
Schwarze – nur wer nichts macht und nur daherredet, macht keine Fehler!

Gedanken zu Beginn

Die Radikalisierung der Gesellschaft macht unsere Funktionärstätigkeit immer 
schwerer! Es kann nicht die Erfüllung einer ehrenamtlichen Funktionärstätigkeit 
sein, dass diese Personen ständig mit zum Teil öffentlich gemachtem Gemeckere 
konfrontiert werden! 

Und die Probleme werden leider vielfältiger! Es ist und wird somit in Zukunft 
immer schwieriger werden, Funktionäre zu finden. 



• Bernhard Rögner folgt auf Christian Faymann als VP (unbemannte Luftfahrt)

Veränderungen im Bundesaeroclub

• Josef Eferdinger auf Peter Zarfl als BSL Modellflugsport

• Wolfgang Schober aus der Fachgruppe T&R, derzeit ohne Ersatz

• Manuel Scheikl auf Fritz Koll als Finanzreferent (2024)

• Neue Stabsstelle Drohnen/FPV:
Raoul Fortner
https://aeroclub.at/de/fpv-drohnen



Ständig aktuelle Liste der Mitglieder der Bundessektion Modellflugsport

https://www.prop.at/Listen/BS-Mitglieder%20AKTUELL_02-2023.pdf

Ständig aktuelle Liste der Mitglieder der Bundessektion Modellflugsport

https://www.prop.at/Listen/BS-Mitglieder%20AKTUELL_02-2023.pdf



Statt Robert 
Holzmann





Berichte aus den Vereinen



Bei Bezeichnungen von Funktionen wurde 

auf Grund der besseren Lesbarkeit auf eine 

geschlechterspezifische Trennung 

verzichtet. Diese gelten gleichermaßen und 

sinngemäß für alle Geschlechter!



Aufgaben des ÖAeC
Der ÖAeC ist der Österreichische Fachverband für den gesamten Flugsport 
der nicht gewerblichen Allgemeinen Luftfahrt und ist auch als 
Zivilluftfahrtbehörde erster Instanz tätig.

Er ist der Interessenvertreter aller Flugsportler in unserem Land und als 
solcher Mitglied der „Federation Aeronautique Internationale“ (FAI).

Er ist ein unpolitischer, nicht auf Gewinn orientierter, gemeinnütziger Verein 
auf demokratischer Grundlage.

Er vertritt die Allgemeine Luftfahrt, den Flugsport und seine Mitglieder in 
sportlicher, technischer, wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Hinsicht 
gegenüber den Bundesministerien, der Austro Control GmbH und sonstigen 
Behörden und Stellen.





Mitgliederstatistik
Sektionen



Mitgliederstatistik
Sektionen



Mitgliederstatistik

Online Statistik:
Geordnet nach Bundesländer / Vereine
auf aeroclub.at/Service/Downloads
Link: https://aeroclub.at/de/sportverband/downloads



Förderungen

Bitte alle Direktmitglieder motivieren, über euren 
Verein dem ÖAeC Landesverband Bgld beizutreten!!

Geförderte Vereine: 
• 1.Mittelburgenl. MFC Oberpullendorf
• MFC-Aero-Gols
• MFC-Kemeten „Bruchpiloten“ (ABC-Prüfungen)
• Modellflugclub Lockenhaus
• MFV Steinbrunn
• 4 Vereine (Art. 16 Erstbescheide 2023)

• Direktmitglied Bundessektion: 199 999 xxxx
• Direktmitglied Landesssektion Bgld: 140 000 xxxx



Aeroclubbeiträge 2024



EU VO 2019/947
Regulativ ab 2023

Die Registrierung war ja schon immer Pflicht, nun ist auch der 
Kompetenznachweis auf Modellflugplätzen verpflichtend. 

Mit 31.12.2022 sind sämtliche Übergangsfristen 
abgelaufen!

Mit beiden Dokumenten ist der Versicherungsschutz aufrecht!



EU VO 2019/947 - Artikel 16
Regulativ ab 2023

Bescheidauflagen:

• Bei Flughöhen ab 120m AGL ist ein Luftraumbeobachter einzusetzen, der 
selbst am Flugbetrieb nicht teilnehmen darf

• Bei Flughöhen über 300m AGL verpflichtender Einsatz einer 
Antikollisionsbeleuchtung und einer Höhentelemetrie

• Alleinflugberechtigung ab 12 Jahre möglich (Bescheinigung des 
Vereinsvorstandes erforderlich)

• Alle Flüge sind in einem Flugbuch zu dokumentieren
Aufbewahrung: Bescheiddauer +1 Jahr

• Vorfälle sind an die ACG Meldestelle zu melden



EU VO 2019/947 - Artikel 16
Regulativ ab 2023

Für Modellflugvereine, die auf die Art.16 Betriebsgenehmigungen für 
ihren Modellflugplatz verzichten, gelten ab dem 1.1.2023 die 
Bestimmungen der „offenen Kategorie“ wie auf der „grünen Wiese“

• Maximale Flughöhe 120m (mit Erleichterungen beim Hangflug). Maximales 
Abfluggewicht 25kg

• 150m Abstand des Flugbereichs zu Wohn-, Industrie-, Gewerbe- und 
Erholungsgebieten

• Unbeteiligte Personen dürfen nicht gefährdet werden.

• Verzicht auf die luftfahrtrechtliche Absicherung z.B. gegenüber U-Space



EU VO 2019/947 - Artikel 16
Regulativ ab 2023



EU VO 2019/947 - Artikel 16
Statistik Stand 24.11.2023



Leitfaden zur Verlängerung von 
Artikel 16 Bescheiden

Es ist der ACG ein Anliegen, dass die Ansuchen um Verlängerung des 
bestehenden Artikel 16 Erstbescheides 6 Monate vor Ablauf desselben 
eingereicht werden.

Grundsätzlich kann selbstverständlich der Verein selbst bei der Behörde um 
Verlängerung ansuchen, diesfalls ist das Ansuchen mit den erforderlichen 
Unterlagen per Mail an dronespace@austrocontrol.at zu richten. 
Als Bezug ist die Bewilligungsnummer des Erstbescheides zu nennen.

Selbstverständlich kann auch ein Bevollmächtigter das Einreichverfahren für 
den Verein erledigen.



Leitfaden zur Verlängerung von 
Artikel 16 Bescheiden

Erforderliche Unterlagen:

Der aktuelle Auszug aus dem Vereinsregister:
https://citizen.bmi.gv.at/at.gv.bmi.fnsweb-p/zvn/public/Registerauszug

Sollten sich bei den vertretungsbefugten Personen Änderungen ergeben 
haben, ist ein Scan eines Lichtbildausweises des neuen Vorstandsmitglieds 
anzufügen.

Das Ansuchen selbst, es steht zum Download zur Verfügung: 
https://www.dronespace.at/jart/prj3/dronespace/data/uploads/Antrag%20Fl
ugmodellverein_DE.pdf



Leitfaden zur Verlängerung von 
Artikel 16 Bescheiden

Liste der Vereinsmitglieder, welche seit Ausstellung des Erstbescheides am 
Flugbetrieb teilgenommen haben.

Unterschriftenliste dieser Mitglieder betreffend die Kenntnisnahme des 
Erstbescheides, der MFBO und der Richtlinien des ÖAeC.

Liste der Gastflugpiloten, sofern es derartige gegeben hat, ebenfalls mit der 
Kenntnisnahme des Erstbescheides, der MFBO und den Richtlinien.

Betriebsaufzeichnung (= Flugbuch) seit Ausstellung des Erstbescheides. Bei 
Vereinen mit großer Anzahl an Flügen, ein Auszug daraus, welches mindestens 
ein betriebsstarkes Quartal umfasst.

Berichte über meldepflichtige Vorfälle, so es derartige gegeben hat, ansonsten 
Leermeldung im Mail.



Leitfaden zur Verlängerung von 
Artikel 16 Bescheiden

Verlängerungsdauer

Die Verlängerungsdauer wird 48 Monate betragen. Bei jenen Vereinen, wo die 
Bescheide infolge Nichtveröffentlichung der Geografischen Zonen unwirksam 
geblieben sind, verlängert sich die Bescheiddauer um den jeweiligen Zeitraum.



Leitfaden zur Verlängerung von 
Artikel 16 Bescheiden

Von Seiten der ACG wurde uns zugesagt, dass die Verlängerungsansuchen 
möglichst „kostengünstig“ abgewickelt werden, aber die Gebühr für die 
Ausstellung eines Bescheides gemäß der ACG-Gebührenverordnung – ACGV, 
BGBl. Nr. 2/1994 idgF, II. Abschnitt, TP 59a (273 €) und TP 92 (76 €) für jede 
halbe Stunde des Sachbearbeiters sind unumgänglich!

Kosten

Die Kosten der ersten Verlängerungsbescheide haben in etwa € 550.-
betragen.

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10007498/ACGV
%2c%20Fassung%20vom%2016.11.2023.pdf



Leitfaden zur Verlängerung von 
Artikel 16 Bescheiden

Werden im Zuge des Verlängerungsansuchens 
Änderungen an der Flughöhe, am Abfluggewicht 
und am Flugraum beantragt, kann es eventuell 
teurer werden, weil eine Neubewertung (Luft-
und Bodenrisiko) durch die Behörde 
erforderlich ist.



Elektronisches Flugbuch

• Ansprechpartner in der Bundessektion (Wolfgang Weitmann, Josef Fischer) 
und Christian Faymann

• Für Vereine ohne eigenen Webspace stellt die Bundessektion gratis einen 
entsprechenden Speicherplatz zur Verfügung.

• Vorteile bei der Dokumentationspflicht und bei Audits

• Entweder Papier- und/oder elektronische Variante möglich

• Mischform ist problematisch

• https://www.prop.at/eu-vo/flugbuch/installationsdateien,-
dokumentation.html



Verlängerung der ACG-Registrierung
für bestehende Betreiber

Austro Control Dronespace NEU

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYRlyEtqWZROKIMuncStHyjgzldXZuDDs

Um die bestehende Registrierung verlängern zu können, muss man zuerst bei 
Austro Control Dronespace unter https://utm.dronespace.at/pm/ ein Konto 
erstellen und die bestehende Betreiberregistrierung damit verknüpfen. 

ACG Dronespace App am Mobiltelefon herunterladen! 



Verlängerung der ACG-Registrierung
für bestehende Betreiber

https://utm.dronespace.at/pm/

Benachrichtigungen



Verlängerung der ACG-Registrierung
für bestehende Betreiber

Bitte beachtet, dass die eingegebenen Daten (Vorname und Nachname) ident
mit jenen auf der Betreiberregistrierung sein müssen!

Danach wird sich ein paar Wochen vor Ablauf der bestehenden Registrierung  
beim Öffnen des Benutzerkontos ein Banner einblenden, um den 
Verlängerungsprozess einzuleiten. 
Die bestehende ACG-Registrierungsnummer bleibt dabei erhalten.

Austro Control Dronespace NEU Tutorial 1:

https://www.dronespace.at/jart/prj3/dronespace/data/uploads/Tutorial_1_Bestehend
eBetreiberRegistrierung_inkl.%20Audio.pdf



Verlängerung der ACG-Registrierung
für bestehende Betreiber

Die Bezahlung für die Registrierungsverlängerung kann mittels Kredit- und 
Debitkarten (neu ausgestellte Bankomatkarte) abgeschlossen werden.

Die ACG wird die folgenden Eingabemodalitäten nicht im Tutorial einbauen, da 
sie diesen Schritt im Formular für relativ selbsterklärend empfindet…

Falls man den PIN nicht mehr findet, kann man die Verknüpfung auch mittels 
Angabe der auf der Registrierungsbestätigung angegebenen 
Registrierungsnummer, E-Mailadresse und „Gültig ab*“ - Datum abschließen.



Verlängerung der ACG-Registrierung
für bestehende Betreiber



ÖAeC Versicherungsleistung

Im ÖAeC Vereinsbeitrag sind folgende Versicherungsleistungen inkludiert:

•Vereinshaftpflichtversicherung

•Veranstalterhaftpflichtversicherung

https://aeroclub.at/uploads/download/InfoblattVAllgemein.pdf

Im ÖAeC Mitgliedsbeitrag sind folgende Versicherungsleistungen inkludiert:

•Haftpflichtversicherung Mitglied

https://aeroclub.at/uploads/images/site/642/content1_text11/OeAeC_MGD_013-
i06_inkl-versicherungen-BAL_SEG_MOT.pdf



ÖAeC Versicherungsleistung



ÖAeC Versicherungsleistung
In unserem Versicherungsfolder steht, dass Voraussetzung für die 
Versicherungsleistung ist, dass die einschlägigen rechtlichen 
Rahmenbedingungen eingehalten werden.

Werden diese verletzt, ist der Versicherer grundsätzlich leistungsfrei.

Wir haben in dieser Sache mit unserer Sondervereinbarung insofern eine 
Verbesserung erwirkt, dass bei einer Verletzung der Vorschriften, wenn diese 
nicht schadenskausal ist, der Versicherer keine Leistungsfreiheit einwenden 
wird. Den Kausalitätsbeweis hat in diesem Fall, entgegen der sonstigen 
Rechtslage, der Versicherer zu erbringen.



ÖAeC Versicherungsleistung
Ist der Versicherungsschutz beim Fliegen auf der grünen Wiese ohne 
Zustimmung oder Wissen des Grundstückeigentümers auch gegeben bzw. 
müssen immer alle Punkte der Open Kategorie zwingend eingehalten werden?

Grundsätzlich ja, es sind aber alle gesetzlichen Normen sowie die behördlichen 
Vorschriften und Auflagen zur Haltung und zum Betrieb der versicherten Flugmodelle 
sind einzuhalten.

Wo geflogen werden darf ergibt sich aus EU VO 2019/947 und Luftverkehrsregeln. 

Wir empfehlen jedoch, die Erlaubnis des Grundstückeigentümers einzuholen.



ÖAeC Versicherungsleistung

Wenn z.B. beim Rasenmähen auf dem Vereinsgelände durch einen 
weggeschleuderten Stein ein Schaden oder eine Verletzung verursacht wird, 
trägt das die Vereinsversicherung? 

Hier wäre eine Grundstück-Haftpflichtversicherung Voraussetzung für eine 
Deckung, Erklärung vorab im persönlichen Gespräch. Die Vereinshaftpflicht-
versicherung deckt Schäden Dritter aus der vereinsmäßigen Tätigkeit der 
Statuten. Bei einem Modellflugverein wird das das Fliegen mit Modellen und 
nicht das Rasenmähen sein….



ÖAeC Versicherungsleistung

Die Sachlage unbedingt mit dem ÖAeC
Sekretariat vor dem Absenden der 
Schadensmeldung besprechen!!!



Wichtige Links
ACG-Mapstore
https://sdimd-free.austrocontrol.at/mapstore/#/viewer/openlayers/121

Youtube-Link ÖAeC
https://www.youtube.com/@osterreichischeraeroclub-m8697

Geodaten Burgenland
https://geodaten.bgld.gv.at/de/kartendienste-fachdaten/oeffentliche-
kartendienste.html

ÖAMTC Drohnen Web-App
https://www.oeamtc.at/drohnen-karte/map



Danke für eure 
Aufmerksamkeit!

Landesverband Burgenland
Sektion Modellflugsport


